	Landesberufsschule Bad Malente

	Lernfeld 1: Die Berufsausbildung selbständig mitgestalten, Teil 1/2
	Berechnung des

Butto-/Nettoentgelts
	Datum:



Die Lösung befindet sich auf S. 4!
Brutto-/Nettoentgelt
Die im Ausbildungsvertrag vereinbarte Ausbildungsvergütung bzw. das im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeitsentgelt (Lohn oder Gehalt) wird als Bruttoentgelt bezeichnet. Es kann um einen vom Arbeitgeber gewährten Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen erhöht werden. Abgezogen werden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Ausgezahlt wird das Nettoentgelt abzüglich der gesamten eventuell vereinbarten vermögenswirksamen Leistungen, die vom Arbeitgeber direkt in die vom Arbeitnehmer gewählte Sparform überwiesen werden. Folgende Übersicht stellt die Lohnabrechnung schematisch dar.

Lohnabrechnung
	Grundgehalt

	+ Zuschläge für Überstunden

	+ Arbeitgeberzuschuss zu den vermögenswirksamen Leistungen

	= Bruttogehalt

	- Lohnsteuer

	- Solidaritätszuschlag

	- Kirchensteuer

	- Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung

	= Nettogehalt

	- (gesamte) vermögenswirksame Leistungen

	= Auszahlung


Der Steuerabzug

Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag sind Erhebungsformen der Einkommensteuer. Man bezeichnet sie als Quellenabzugssteuern, da sie von der Quelle der Einkommensentstehung, d. h. direkt vom Arbeitgeber an das zuständige Finanzamt (Wohnsitzfinanzamt) des Arbeitnehmers abgeführt werden. Die eventuell zu zahlende und je nach Religionszugehörigkeit unterschiedlich hoch festgelegte Kirchensteuer wird auf die Lohnsteuer berechnet. Sie ist eine Steuer von der Steuer.

Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer, d. h. der Steuerpflichtige muss grundsätzlich nach Ablauf des Kalenderjahres eine Steuererklärung abgeben und vierteljährlich die vom Finanzamt festgesetzte Einkommensteuer-Vorauszahlung leisten. In der jährlichen Steuererklärung können Angaben gemacht werden, die aufgrund der persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen die Steuerlast reduzieren. Dazu zählen vor allem die Werbungskosten und die Sonderausgaben.

Die Einkommensteuer ist eine direkte Personensteuer. Sie wird auf genau bestimmte, im Einkommensteuergesetz aufgezählte Einkünfte erhoben. Bei der Berechnung der Steuerschuld werden die persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen berücksichtigt. Auf Einkünfte unter einer bestimmten Grenze, dem Grundfreibetrag, wird keine Steuer berechnet. Es folgt eine Progressionszone, d. h. mit zunehmenden Einkünften steigt der Steuersatz. Ab einer bestimmten Einkunftshöhe wird der Steuersatz wieder proportional. Diese Einkunftsgrenzen werden jedes Jahr neu festgelegt.

Die folgende vereinfachte Übersicht stellt die sieben Einkunftsarten und die grundsätzliche Berechnung der Einkommensteuerschuld dar:

Den grau unterlegten Abschnitt benötigen Sie nicht für die Klassenarbeit.
Ermittlung der Einkommensteuer

	Gewinneinkünfte = Einkünfte aus

· Land- und Forstwirtschaft

· Gewerbebetrieb

· selbständiger Arbeit
	Überschusseinkünfte = Einkünfte aus

· nichtselbständiger Arbeit

· Kapitalvermögen

· Vermietung und Verpachtung

· sonstigen Einkunftsquellen

	Betriebseinnahmen ./. Betriebsausgaben
	Einnahmen ./. Werbungskosten

	./. Freibeträge

	= Gesamtbetrag der Einkünfte

	./. Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, etc.

	= Einkommen

	./. Freibeträge

	= zu versteuerndes Einkommen

	x Steuersatz
	= tarifliche Einkommensteuer

	./. Steuerermäßigungen + Steuerzurechnungen

	= festzusetzende Einkommensteuer


Bei den Gewinneinkunftsarten wird der Gewinn als Differenz zwischen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben besteuert, bei den Überschusseinkunftsarten der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten. Dies sind nur unterschiedliche Begriffe für dieselben Sachverhalte: Kauft z.B. ein Vermieter einen Computer, sind dies Werbungskosten, bei einem Gewerbebetrieb Betriebsausgaben.

Die Lohnsteuer als eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit wird, wie oben beschrieben, monatlich vom Arbeitgeber an das Wohnsitzfinanzamt des Arbeitnehmers abgeführt.

Auch Arbeitnehmer können nach Ablauf des Kalenderjahres eine Einkommensteuererklärung abgeben, um zusätzliche Belastungen, z. B. Fahrtkosten, berücksichtigt zu bekommen. Sofern ein Arbeitnehmer auch Einkünfte aus anderen Quellen erzielt, z. B. aus der Vermietung einer Eigentumswohnung, muss er eine Einkommensteuererklärung abgeben.

Die Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung wird im Sprachgebrauch des Finanzamts als „zur Einkommensteuer veranlagt“ bezeichnet. Ehegatten können sich gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagen lassen (Ehegatten-Splitting). Daraus ergeben sich Steuerspareffekte.

Wenn der Arbeitgeber in der monatlichen Lohnabrechnung die Lohnsteuer und die Sozialversicherungsbeiträge für den Arbeitnehmer abführt, muss er bzgl. der Lohnsteuer und des Solidaritätszuschlags und evtl. der Kirchensteuer die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene Lohnsteuerklasse berücksichtigen. In der Lohnsteuertabelle, die im Einkommensteuergesetz zu finden ist, ist für jede Lohnsteuerklasse und Lohnstufe die Lohnsteuer ausgewiesen.
Lohnsteuerklassen

	I
	Ledige

	II
	Alleinerziehende

	III
	Verheiratete

	IV
	Verheiratete, wenn der Ehegatte ebenfalls Arbeitslohn bezieht

	V
	Verheiratete, wenn der Ehepartner Lohnsteuerklasse III hat

	VI
	für ein zweites oder weiteres Dienstverhältnis


Auf der Lohnsteuerkarte ist zudem die Anzahl der Kinderfreibeträge eingetragen. Bei der Entscheidung, ob auf der Lohnsteuerkarte Kinderfreibeträge eingetragen werden oder der Arbeitnehmer Kindergeld bezieht, darf die jeweils vorteilhaftere Lösung gewählt werden. Kinderfreibeträge machen dann Sinn, wenn die Steuerersparnis höher ist als das Kindergeld. Bei getrennt lebenden, unverheirateten oder geschiedenen Eltern darf jeder nur einen halben Kinderfreibetrag pro Kind ansetzen.

Ergänzung: Für Kinder von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind (zum Beispiel wenn Elternteile alleinstehend sind oder wenn ein Elternteil mit einem Dritten verheiratet ist), wird regelmäßig als Kinderfreibetragszahl 0,5 (multipliziert mit der Anzahl der Kinder) eingetragen.
Arbeitsauftrag:

1. Lesen Sie den Informationstext aufmerksam durch und markieren Sie wichtige Stellen.

2. Elvira Sandmann arbeitet in der Personalabteilung der Berliner Wohnungsbau GmbH. Sie verdient ein monatliches Grundgehalt von 2.805,96 €. Sie ist alleinerziehende Mutter mit einem Kind und zahlt Kirchensteuer in Höhe von 8 %. Ihr Arbeitgeber zahlt ihr einen Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen in Höhe von 20,00 €.

a) Welche Lohnsteuerklasse wird auf Frau Sandmanns Lohnsteuerkarte eingetragen?

b) Ermitteln Sie Frau Sandmanns Bruttoentgelt sowie die Summe der monatlichen Steuerabzüge von Frau Sandmann mithilfe des Ihnen vorliegenden Auszugs aus der Lohnsteuertabelle.

c) Errechnen Sie den Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung gesondert nach den verschieden Säulen. An wen führt der Arbeitgeber den Gesamtbetrag zur Sozialversicherung ab?

d) Welches Nettoentgelt erhält Elvira Sandmann?

e) Wie hoch ist Frau Sandmanns Auszahlungsbetrag, wenn sie selbst monatlich weitere 25,00 € in ihrem Sparvertrag für die vermögenswirksamen Leistungen ansparen möchte?

Lösung zu Aufgabe 2 (Dies ist die korrekte Lösung!):
a) Frau Sandmann ist eine alleinerziehende Mutter, weshalb Steuerklasse II eingetragen wird.

b) monatliches Brutto + Zuschuss zu vL = Bruttogehalt
2.805,96 € + 20,00 € = 2.825,96 €
Monatliche Steuerabzüge mithilfe der Lohnsteuertabelle:
(Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Werte finden!!!)

Auswahlkriterien: 
1) Bis 2.825,99 € (da Sandmanns Bruttogehalt=2.825,96 €)

2) zu Steuerklasse II springen

3) Sprung zu den Kinderfreibeträgen (0,5 Kinder, da Sandmann alleinerziehend ist).

4) LSt: : 459,33 € + SolZ: 21,16 € + KiSt: 30,78 € = 511,27 €.
c) Sozialversicherungsbeiträge:

Arbeitslosenversicherung (1,4%): 2.825,96 € * 0,014 = 39,56 €
Krankenversicherung (7,9%): 2.825,96 € * 0,079 = 223,25 €

Pflegeversicherung (0,0975%): 2.825,96 * 0,00975 = 27,55 € !!!
(Korrigieren Sie Ihr Arbeitsblatt mit den aktuellen Werten: Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen auch hier weiterhin die Sozialabgaben. Jeder zahlt die Hälfte.)
Rentenversicherung (9,95%): 2.825,96 * 0,0995 = 281,18 €

Summe: 571,54 €.

Wird vom Arbeitgeber an die Krankenkasse abgeführt.

d) Das Nettoentgelt von Frau Sandmann beträgt:

2.825,96 € ./. 511,27 € ./. 571,54 € = 1.743,15 €.
e) 1.743,15 € - 25,00 € (=von Sandmann selbst aus dem Gehalt angesparter Betrag) - 20,00 € (=vom Arbeitgeber gezahlte Vermögenswirksame Leistungen, die zuvor zur Berechnung des Bruttogehaltes in die Rechnung einbezogen wurden) = 1.698,15 €.
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